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8	 Standards Fussverkehr

8.1	 Führungsform Strecke

Auf der Strecke können die folgenden Führungsformen unterschieden werden:

Auf den nachfolgenden Seiten werden diese Führungsformen im Detail erläutert und anhand von Querschnitten (Fuss-
weg und Trottoir) oder eines Situationsplans (Längsstreifen für den Fussverkehr) illustriert. 

Der kombinierte Fuss- und Radweg wird in Kapitel 9.1 abgehandelt.

Fussweg

Seite 50

Trottoir

Seite 50

Längsstreifen für den Fussverkehr (Ausnahmefall)

Seite 54

Kombinierter Fuss- und Radweg

Seite 94




































































































